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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 2 
Änderung des Presseförderungsgesetz 2004 – PresseFG 2004 

Abschnitt I Abschnitt I 
Grundlagen Grundlagen 

Förderungsziel und Aufteilung der Mittel Förderungsziel und Aufteilung der Mittel 
§ 1. (1) … § 1. (1) … 
(2) Die Mittel der Presseförderung sind entsprechend den 

bundesfinanzgesetzlichen Ansätzen auf Vertriebsförderung, Besondere Förderung 
sowie Qualitätsförderung und Zukunftssicherung zu verteilen. 

(2) Die Mittel der Presseförderung sind entsprechend den 
bundesfinanzgesetzlichen Ansätzen auf Vertriebsförderung und Besondere 
Förderung zu verteilen. 

(3) … (3) … 
Allgemeine Förderungsvoraussetzungen Allgemeine Förderungsvoraussetzungen 

§ 2. (1) bis (7) … § 2. (1) bis (7) … 
(8) Wird in einer Tages- oder Wochenzeitung eine gerichtlich strafbare 

Handlung nach § 283 StGB oder nach den Bestimmungen des Verbotsgesetzes 
verwirklicht, so entfällt – vorausgesetzt es liegt eine rechtskräftige Verurteilung 
dieser Tat vor – die Förderungswürdigkeit für das Kalenderjahr, in dem die 
rechtskräftige Verurteilung erfolgt. 

(8) Von der Förderung sind Medieninhaber ausgeschlossen, in deren 
Medien im Jahr, für das die Förderung beantragt wird, oder in den beiden 
vorangegangen Jahren. 
 1. zum gewaltsamen Kampf gegen die Demokratie oder den Rechtsstaat 

aufgerufen, oder 
 2. Gewalt gegen Menschen als Mittel der Politik befürwortet, oder 
 3. wiederholt zur allgemeinen Missachtung der Rechtsordnung auf einem 

bestimmten Rechtsgebiet aufgefordert, oder 
 4. zu Hass oder Gewalt gegen eine Gruppe von Personen oder gegen ein 

Mitglied einer Gruppe auf Grund des Geschlechts, der Rasse, der 
Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen 
Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der 
politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer 
nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Orientierung aufgestachelt . 

 wurde. 
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 (8a) Der Ausschluss von der Förderung nach Abs. 8 tritt nicht ein, wenn die 

Aufrufe, Befürwortungen, Aufforderungen oder Aufstachelungen weder von einer 
Entscheidungsträgerin bzw. einem Entscheidungsträger noch Mitarbeiterin bzw. 
Mitarbeiter des Förderwerbers geäußert wurden und auch sonst keiner 
Entscheidungsträgerin bzw. keinem Entscheidungsträger oder Mitarbeiterin bzw. 
Mitarbeiter des Unternehmens der Vorhalt gemacht werden kann, bezüglich des 
inkriminierten Inhalts Dritter die gebotene journalistische Sorgfalt außer Acht 
gelassen zu haben. 

 (8b) Wird im Medium eines Medieninhabers eine gerichtlich strafbare 
Handlung nach § 282a StGB, BGBl. Nr. 60/1974, oder § 283 StGB oder nach den 
Bestimmungen des Verbotsgesetzes, StGBl. Nr. 13/1945, verwirklicht, so entfällt –
vorausgesetzt es liegt eine rechtskräftige Verurteilung dieser Tat vor – die 
Förderungswürdigkeit für dieses Medium in dem dem Datum der rechtskräftigen 
Verurteilung folgenden Kalenderjahr. Dies gilt nicht, wenn die den Inhalt des 
Mediums betreffende rechtskräftige Verurteilung über eine Person 
ausgesprochen wurde, die weder Entscheidungsträgerin bzw. 
Entscheidungsträger noch Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter des Medieninhabers ist 
und keiner Entscheidungsträgerin bzw. keinem Entscheidungsträger oder 
Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter des Unternehmens der Vorhalt gemacht werden 
kann, bezüglich des inkriminierten Inhalts die gebotene journalistische Sorgfalt 
außer Acht gelassen zu haben. 

(9) … (9) … 
Ansuchen um Förderung Ansuchen um Förderung 

§ 3. (1) Ansuchen um Zuteilung von Fördermitteln sind innerhalb der ersten 
drei Monate eines Kalenderjahres bei der KommAustria einzubringen. Das 
Begehren hat die Erfüllung der Voraussetzungen für die Förderung darzulegen. 
Ihm sind die vom Gesetz geforderten Bescheinigungen anzuschließen. Die 
Bescheinigungen sind, sofern sie sich nicht auf die Förderung von 
Forschungsprojekten gemäß § 11 Abs. 3 und die Förderung der Selbstkontrolle 
der Presse gemäß § 12a beziehen, für das dem Förderungsansuchen 
vorausgegangene Jahr (Beobachtungszeitraum) zu erbringen. 

§ 3. (1) Ansuchen um Zuteilung von Fördermitteln sind innerhalb der ersten 
drei Monate eines Kalenderjahres bei der KommAustria einzubringen. Das 
Begehren hat die Erfüllung der Voraussetzungen für die Förderung darzulegen. 
Ihm sind die vom Gesetz geforderten Bescheinigungen anzuschließen. Die 
Bescheinigungen sind für das dem Förderungsansuchen vorangegangene Jahr 
(Beobachtungszeitraum) zu erbringen. 

(2) … (2) … 
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Presseförderungskommission Presseförderungskommission 

§ 4. (1) bis (3) … § 4. (1) bis (3) … 
(4) Der Presseförderungskommission obliegt es, (4) Der Presseförderungskommission obliegt es, 

 1. Gutachten an die KommAustria gemäß § 4 Abs. 2 zu erstatten,  1. Gutachten an die KommAustria gemäß § 4 Abs. 2 zu erstatten, 
 2. die Kriterien für die Prüfung der Auflagezahlen gemäß § 2 Abs. 3 

festzulegen, 
 2. die Kriterien für die Prüfung der Auflagezahlen gemäß § 2 Abs. 3 

festzulegen, 
 3. begründete Empfehlungen an die KommAustria betreffend die Verteilung 

der Mittel gemäß § 9 Abs. 1 Z 3 (Aufteilung der Mittel auf die einzelnen 
Fördertöpfe) abzugeben, 

 

 4. mit Zweidrittelmehrheit Empfehlungen für Förderrichtlinien zu 
beschließen. 

 3. mit Zweidrittelmehrheit Empfehlungen für Förderrichtlinien zu 
beschließen. 

(5) bis (7) … (5) bis (7) … 
Abschnitt IV  

§§ 9. bis 12a. …  

Abschnitt V Abschnitt IV 
Schlussbestimmungen Schlussbestimmungen 

Beobachtungszeitraum und Auszahlung Beobachtungszeitraum und Auszahlung 
§ 14. … § 9. … 

Verweisungen Verweisungen 
§ 15. … § 10. … 

Vollziehung Vollziehung 
§ 16. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundeskanzler 

betraut. Die Vollziehung des § 12a Abs. 1 erster Satz obliegt dem Bundesminister 
für Finanzen. 

§ 11. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundeskanzler 
betraut. 

Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten Übergangsbestimmungen und Inkrafttreten 
§ 17. (1) bis (11) … § 12. (1) bis (11) … 

 (12) § 1 Abs. 2, § 2 Abs. 8 bis 8b, § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 4 sowie die 
Änderungen der Bezeichnung von Abschnitt V, die Änderungen der 
Bezeichnungen der §§ 14 bis 17 sowie die Änderung im Text der bisherigen §§ 16 
und 17 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2022 treten mit 
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1. Juli 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt Abschnitt IV in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 84/2022 außer Kraft. 

Artikel 3 
Änderung des Medienkooperations- und -förderungs-Transparenzgesetzes 

Zielbestimmungen Zielbestimmungen 
§ 1. Dieses Bundesgesetz dient der Förderung der Transparenz bei 

Medienkooperationen sowie bei der Erteilung von Werbeaufträgen und der 
Vergabe von Förderungen an Medieninhaber eines periodischen Druckwerks 
gemäß § 1 Abs. Z 5 des Mediengesetzes – MedienG, BGBl. Nr. 314/1981, oder 
eines periodischen elektronischen Mediums gemäß § 1 Z 5a MedienG. 

§ 1. Dieses Bundesgesetz dient der Förderung der Transparenz und der 
Verbesserung des Zugangs zu Informationen bei Medienkooperationen und bei der 
Erteilung von Aufträgen über entgeltliche Werbeleistungen sowie über die 
Vergabe von Förderungen an Medieninhaber durch die öffentliche Hand und die 
nachfolgend aufgezählten Rechtsträger. 

Bekanntgabepflicht bei Aufträgen Bekanntgabepflicht bei Aufträgen 
§ 2. (1) Zu dem in § 1 genannten Zweck haben die in Art. 126b Abs. 1, 2 und 

3, Art. 126c, Art. 127 Abs. 1, 3 und 4, Art. 127a Abs. 1, 3, 4 und 9 und Art. 127b 
Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes – B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, angeführten 
sowie sonstige durch Gesetz der Rechnungshofkontrolle unterworfene 
Rechtsträger für sämtliche entweder direkt oder unter Vermittlung über Dritte 
erteilten Aufträge 

§ 2. (1) Zu dem in § 1 genannten Zweck haben die in Art. 126b Abs. 1, 2 und 
3, Art. 126c, Art. 127 Abs. 1, 3 und 4, Art. 127a Abs. 1, 3, 4 und 9 und Art. 127b 
Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes – B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, angeführten 
sowie sonstige durch Gesetz der Rechnungshofkontrolle unterworfene 
Rechtsträger für sämtliche entweder direkt oder unter Vermittlung über Dritte 
erteilten Aufträge über entgeltliche Werbeleistungen in Form von 

 1. über (audiovisuelle) kommerzielle Kommunikation gemäß § 1a Z 6 des 
ORF-Gesetzes – ORF-G, BGBl. I Nr. 83/2001, § 2 Z 2 des Audiovisuelle 
Mediendienste-Gesetzes – AMD-G, BGBl. I Nr. 84/2001, und Werbung 
und Patronanz gemäß § 19 Abs. 1 und 5 des Privatradiogesetzes – PrR-G, 
BGBl. I Nr. 20/2001, sowie über Beiträge im Dienste der Öffentlichkeit 
im Inhaltsangebot des ORF (§ 14 Abs. 9 ORF-G) oder in 
Hörfunkprogrammen nach dem PrR-G oder in audiovisuellen 
Mediendiensten nach dem AMD-G und 

 1. (audiovisueller) kommerzieller Kommunikation gemäß § 1a Z 6 des ORF-
Gesetzes – ORF-G, BGBl. I Nr. 83/2001, und gemäß § 2 Z 2 des 
Audiovisuelle Mediendienste-Gesetzes – AMD-G, BGBl. I Nr. 84/2001, 
Werbung und Sponsoring gemäß § 19 Abs. 1 und 5 des 
Privatradiogesetzes – PrR-G, BGBl. I Nr. 20/2001, oder Beiträgen im 
Dienste der Öffentlichkeit im Inhaltsangebot des ORF (§ 14 Abs. 9 ORF-
G) oder in Hörfunkprogrammen nach dem PrR-G oder in audiovisuellen 
Mediendiensten nach dem AMD-G, 
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 2. über entgeltliche Veröffentlichungen gemäß § 26 MedienG an 

Medieninhaber eines periodischen Druckwerks oder sonst an 
Medieninhaber eines periodischen elektronischen Mediums den Namen 
des jeweiligen periodischen Mediums, in dem - mit Ausnahme der Fälle 
des Abs. 4 -Veröffentlichungen vorgenommen wurden, sowie die 
Gesamthöhe des jeweils innerhalb für die innerhalb eines Quartals 
erfolgten Veröffentlichungen (Z 1 und 2) zu leistenden Entgelts nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen bekanntzugeben. Für die nach 
Z 2 erfassten periodischen Druckwerke bezieht sich die 
Bekanntgabepflicht auch auf entgeltliche Veröffentlichungen in den dem 
periodischen Druckwerk angefügten Beilagen oder Sondertitel. 

 2. Veröffentlichungen in und auf Druckwerken im Sinne von § 1 Abs. 1 Z 4 
des Mediengesetzes, BGBl. Nr. 314/1981, 

 3. Veröffentlichungen in Diensten der Informationsgesellschaft gemäß § 1 
Abs. 1 Z 2 des Notifikationsgesetzes 1999, BGBl. I Nr. 183/1999, und 

 4. Veröffentlichungen auf Flächen und in Räumen zur Verbreitung von 
Werbebotschaften im Sinne von § 1 Abs. 2 Z 3 des 
Werbeabgabegesetzes 2000, BGBl. I Nr. 29/2000, 

die nachfolgend in den Abs. 1a und 1b näher beschriebenen Informationen zur 
Verfügung zu stellen. 

 (1a) Der den Auftrag erteilende Rechtsträger hat im Wege der 
Webschnittstelle (Abs. 3) bekanntzugeben: 

  1. die Art, gegebenenfalls den Namen (Titel) des jeweiligen Mediums, in 
oder auf dem die Werbeleistung erbracht wurde, sowie dessen 
Medieninhaber oder in den Fällen des Abs. 1 Z 4 den über die betreffende 
Fläche oder den Raum Verfügungsberechtigten und 

  2. die Gesamthöhe des jeweils pro Medium für die innerhalb eines Quartals 
erfolgten Veröffentlichungen (Abs. 1 Z 1 bis 4) geleisteten Entgelts. 

 Übersteigt das von einem Rechtsträger für Werbeleistungen innerhalb eines 
Quartals geleistete Entgelt den Betrag von 5 000 Euro, so ist zusätzlich zu den 
Angaben nach Z 1 und 2 für sämtliche vom Rechtsträger erteilten Aufträge das 
jeweilige Sujet (dh. der Inhalt, Text, die Tonfolge, das Bild oder die Bild- und 
Tonfolge) der Werbeleistung im Wege der Webschnittstelle zu veröffentlichen. 

 (1b) Jeder der in Art. 126b Abs. 1 und 3, Art. 126c, Art. 127 Abs. 1 und 4, 
Art. 127a Abs. 1, 4 und 9 angeführten Rechtsträger hat, für den Fall, dass er eine 
Reihe von inhaltlich oder thematisch zusammenhängenden Werbeleistungen 
(Werbekampagne) in Auftrag gibt, bei der das dafür geleistete Entgelt 

  1. den Betrag von 150 000 Euro übersteigt, zur Erhöhung der Transparenz 
zusätzlich zur und gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Sujets 
(Abs. 1a) auch einen Bericht über diese Werbekampagne auf der eigenen 
Website auf der Einstiegsseite ein Jahr lang ständig und leicht auffindbar 
bereitzustellen. Dieser Bericht hat Ausführungen zu folgenden Punkten zu 
beinhalten: 
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  a) Beschreibung des Inhalts, der Laufzeit und des Budgets der 

Werbekampagne, 
  b) Definition der Ziele und der Zielgruppen, 
  c) Begründung über den Beitrag zur Deckung des 

Informationsbedürfnisses (§ 3a Abs. 1 und Abs. 2 Z 3), 
  d) Beurteilung der Relevanz des von der Werbekampagne behandelten 

Themas im Hinblick auf den Zeitpunkt und die Zielgruppe der 
Kampagne, 

  e) durchführende Organisationseinheit und hinzugezogene externe 
Dienstleister 

  f) Begründung über die im Hinblick auf die Zielgruppen getroffene 
Auswahl und die Gewichtung bei den für die Werbekampagne 
eingesetzten Medien und 

  g) Darstellung der Gründe für die konkrete Auswahl aller für die 
Werbekampagne tatsächlich eingesetzten Medien und deren 
Medieninhaber. 

  2. den Betrag von 750 000 Euro übersteigt, zusätzlich zur 
Veröffentlichungspflicht nach Abs. 1a und zur Berichtspflicht nach Z 1 
auch binnen 6 Monaten ab Veröffentlichung eine Wirkungsanalyse der 
Werbekampagne durchzuführen und deren Ergebnisse auf der eigenen 
Website auf der Einstiegsseite ein Jahr lang ständig und leicht auffindbar 
bereitzustellen. Die Darstellung über die Ergebnisse hat Ausführungen zu 
folgenden Punkten zu beinhalten: 

  a) Name der durchführenden Einrichtung im Fall der Durchführung 
durch externe Stellen oder Name der durchführenden 
Organisationseinheit im Fall der Durchführung durch eigenes 
Personal, 

  b) Instrumente zur Messung der Zielerreichung, 
  c) Ergebnisse der Messung(en) und 
  d) Schlussfolgerungen und Erkenntnisgewinn im Hinblick auf Effizienz 

und Ressourceneinsatz für allfällige zukünftige Werbekampagnen. 
(2) Abs. 1 gilt nicht für Aufträge, deren Zweck (2) Abs. 1 bis 1b gelten nicht für Werbeleistungen, deren Zweck 
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 1. die Erfüllung einer bundes- oder landesgesetzlich geregelten oder sonst 

verwaltungsbehördlich oder gerichtlich angeordneten 
Veröffentlichungsverpflichtung oder deren Zweck die Veröffentlichung 
von Stellenangeboten, Ausschreibungen oder von mit diesen 
vergleichbaren Bekanntmachungen von eingeschränktem öffentlichen 
Interesse ist oder (…) 

 1. die Erfüllung einer bundes- oder landesgesetzlich geregelten oder sonst 
verwaltungsbehördlich oder gerichtlich angeordneten 
Veröffentlichungsverpflichtung oder deren Zweck die Veröffentlichung 
von Stellenangeboten, Ausschreibungen oder von mit diesen 
vergleichbaren Bekanntmachungen von eingeschränktem öffentlichen 
Interesse ist oder (…) 

(3) Die Bekanntgabe des Auftraggebers, des Namens des periodischen 
Mediums und der Gesamthöhe des geleisteten Entgelts für Veröffentlichungen in 
dem jeweiligen periodischen Medium hat durch die dazu Verpflichteten 
elektronisch im Wege einer Webschnittstelle (Web-Interfaces) an die 
KommAustria zu erfolgen. (…) 

(3) Die Bekanntgabe der in Abs. 1a angeführten Informationen hat durch die 
dazu Verpflichteten elektronisch im Wege einer Webschnittstelle (Web-Interfaces) 
an die KommAustria zu erfolgen. (…) 

(4) Wurden für einen Rechtsträger keine Aufträge im Sinne des Abs. 1 im 
jeweils maßgeblichen Quartal durchgeführt oder beträgt die Gesamthöhe des 
Entgelts der von einem Medieninhaber eines periodischen Mediums 
durchgeführten Aufträge nicht mehr als 5000 Euro im jeweiligen Quartal, so ist 
dies im Wege der Webschnittstelle (Abs. 3) innerhalb der in Abs. 3 genannten 
Frist gesondert bekanntzugeben. (…) 

(4) Wurden für einen Rechtsträger keine Aufträge im Sinne des Abs. 1 im 
jeweils maßgeblichen Quartal durchgeführt, so ist dies im Wege der 
Webschnittstelle (Abs. 3) innerhalb der in Abs. 3 genannten Frist gesondert 
bekanntzugeben. (…) 

Verfahren und Details zur Veröffentlichung Verfahren und Details zur Veröffentlichung 
§ 3. (1) und (2) ... § 3. (1) und (2) ... 
(3) Eine Veröffentlichung der gemeldeten personenbezogenen und nicht 

personenbezogenen Daten oder einer Mitteilung, dass auf Grund der Gesamthöhe 
des geleisteten Entgelts keine Bekanntgabepflicht des Rechtsträgers besteht, hat 
bei Vorliegen aller Bekanntgaben, für das betreffende Quartal, spätestens aber am 
15. März, 15. Juni, 15. September und 15. Dezember für das jeweils diesen Tagen 
vorangehende Quartal zu erfolgen. 

(3) Eine Veröffentlichung der gemeldeten personenbezogenen und nicht 
personenbezogenen Daten hat bei Vorliegen aller Bekanntgaben für das 
betreffende Quartal, spätestens aber am 15. März, 15. Juni, 15. September und 
15. Dezember für das jeweils diesen Tagen vorangehende Quartal zu erfolgen. 

(4) Bei der Veröffentlichung gemäß Abs. 3 hat eine Aufschlüsselung 
hinsichtlich des Auftraggebers zu erfolgen. (…) 

(4) Bei der Veröffentlichung hat die KommAustria insbesondere für die 
Benutzerfreundlichkeit der Web-Anwendung zu sorgen, um durch leicht 
zugängliche und einfach handhabbare Suchwerkzeuge eine rasche Auffindbarkeit 
der Daten und eine einfache Vergleichbarkeit mit Vorperioden sicherzustellen. 
Nach Maßgabe budgetärer Mittel ist auch für eine eindeutige Visualisierung der 
Daten mittels Tabellen, Grafiken und Diagrammen zu sorgen. Dazu hat jedenfalls 
eine Aufschlüsselung hinsichtlich des Auftraggebers, des Titels des Mediums und 
des Medieninhabers zu erfolgen. (…) 
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(6) Die veröffentlichten personenbezogenen und nicht personenbezogenen 

Daten eines Kalenderjahres sind von der KommAustria jeweils zwei Jahre nach 
deren erstmaliger Veröffentlichung von der Website zu löschen. Stellt ein 
Rechtsträger fest, dass die ihn betreffenden Angaben unrichtig sind, so hat er dies 
der KommAustria unverzüglich in elektronischer Form mitzuteilen. Die 
KommAustria hat gegebenenfalls die Richtigstellung zu veranlassen 

(6) Stellt ein Rechtsträger fest, dass die ihn betreffenden Angaben unrichtig 
sind, so hat er dies der KommAustria unverzüglich in elektronischer Form 
mitzuteilen. Die KommAustria hat gegebenenfalls die Richtigstellung zu 
veranlassen. 

Inhaltliche Anforderungen Inhaltliche Anforderungen 
§ 3a. (1) Audiovisuelle Kommunikation und entgeltliche Veröffentlichungen 

von in Art. 126b Abs. 1 und 3, Art. 126c, Art. 127 Abs. 1 und 4 und Art. 127a 
Abs. 1 und 4 des Bundes-Verfassungsgesetzes – B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, 
angeführten Rechtsträgern haben ausschließlich der Deckung eines konkreten 
Informationsbedürfnisses der Allgemeinheit zu dienen, das in einem inhaltlichen 
Zusammenhang mit dem Wirkungsbereich des jeweiligen Rechtsträgers steht. 
Darunter fallen insbesondere Informationen zur Rechtslage sowie Handlungs- oder 
Verhaltensempfehlungen und Sachinformationen. Audiovisuelle Kommunikation 
oder entgeltliche Veröffentlichungen, die keinen konkreten Bezug zur Deckung 
eines Informationsbedürfnisses aufweisen und ausschließlich oder teilweise 
lediglich der Vermarktung der Tätigkeit des Rechtsträgers dienen, sind unzulässig. 

§ 3a. (1) Werbeleistungen im Sinne von § 2 Abs. 1 Z 1 bis 4 von in Art. 126b 
Abs. 1 und 3, Art. 126c, Art. 127 Abs. 1 und 4 sowie Art. 127a Abs. 1, 4 und 9 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes – B-VG, BGBl. Nr. 1/1930, angeführten 
Rechtsträgern haben ausschließlich der Deckung eines konkreten 
Informationsbedürfnisses der Allgemeinheit zu dienen, das in einem inhaltlichen 
Zusammenhang mit dem Wirkungsbereich des jeweiligen Rechtsträgers steht. 
Darunter fallen insbesondere Informationen zur Rechtslage sowie Handlungs- oder 
Verhaltensempfehlungen und Sachinformationen. Werbeleistungen, die keinen 
konkreten Bezug zur Deckung eines Informationsbedürfnisses aufweisen und 
ausschließlich oder teilweise lediglich der Vermarktung der Tätigkeit des 
Rechtsträgers dienen, sind unzulässig. 

(4) Einrichtungen gemäß Art. 126b Abs. 1 und 2, Art. 126c, Art. 127 Abs. 1 
und 3 und Art. 127a Abs. 1 und 3 B-VG ist es untersagt, in audiovisueller 
kommerzieller Kommunikation oder entgeltlichen Veröffentlichungen auf oberste 
Organe im Sinne von Art. 19 B-VG hinzuweisen. 

(4) Einrichtungen gemäß Art. 126b Abs. 1, 2 und 3, Art. 126c, Art. 127 
Abs. 1, 3 und 4, Art. 127a Abs. 1, 3, 4 und 9 sowie Art. 127b Abs. 1 B-VG ist es 
untersagt, in Werbeleistungen (§ 2 Abs. 1 Z 1 bis 4) auf oberste Organe im Sinne 
von Art. 19 B-VG hinzuweisen. 

  
Bekanntgabepflicht und Veröffentlichung von Förderungen und 

Programmentgelt 
Bekanntgabepflicht und Veröffentlichung von Förderungen und 

Programmentgelt 
§ 4. (1) Zusätzlich zu den Bekanntgabepflichten nach § 2 Abs. 1 haben die 

dort angeführten Rechtsträger für an Medieninhaber eines periodischen Mediums 
gewährte Förderungen… 

§ 4. (1) Zusätzlich zu den Bekanntgabepflichten nach § 2 Abs. 1a haben die 
dort angeführten Rechtsträger für an Medieninhaber eines periodischen Mediums 
gewährte Förderungen… 

 1. aus den Fonds gemäß § 29 und § 30 des KommAustria-Gesetzes,  1. aus den Fonds gemäß § 29, § 30 und § 33a des KommAustria-Gesetzes, 
 2. nach dem Presseförderungsgesetz 2004 – PresseFG 2004, BGBl. I 

Nr. 136/2003, 
 2. nach dem Presseförderungsgesetz 2004 – PresseFG 2004, BGBl. I 

Nr. 136/2003, 
  2a. nach dem Qualitäts-Journalismus-Förderungs-Gesetz, QJF-G, BGBl. I 

Nr. xxx/2022, 
… … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Verwaltungsstrafe Verwaltungsstrafe 

§ 5. (1)Wer seiner Bekanntgabepflicht gemäß § 2 oder § 4 bis zu dem in § 2 
Abs. 3 genannten Zeitpunkt nicht nachkommt und auch die Nachfrist gemäß § 3 
Abs. 2 ungenutzt verstreichen lässt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
mit einer Geldstrafe bis zu 20 000 Euro, im Wiederholungsfall mit einer 
Geldstrafe bis zu 60 000 Euro zu bestrafen. 

§ 5. (1) Wer seiner Bekanntgabepflicht gemäß § 2 Abs. 1a iVm Abs. 2 bis 5 
oder § 4 bis zu dem in § 2 Abs. 3 genannten Zeitpunkt nicht nachkommt und auch 
die Nachfrist gemäß § 3 Abs. 2 ungenutzt verstreichen lässt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 50 000 Euro, im 
Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe bis zu 100 000 Euro zu bestrafen. 

(2) Weiters begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 
20 000 Euro, im Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe bis zu 60 000 Euro, zu 
bestrafen, wer eine Bekanntgabe veranlasst, deren Unvollständigkeit oder 
Unrichtigkeit offensichtlich ist oder von der KommAustria aus Anlass einer 
Mitteilung des Rechnungshofes im Zuge der Gebarungskontrolle eines 
Rechtsträgers festgestellt wurde. 

(2) Weiters begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 
50 000 Euro, im Wiederholungsfall mit einer Geldstrafe bis zu 100 000 Euro, zu 
bestrafen, wer eine Bekanntgabe veranlasst, deren Unvollständigkeit oder 
Unrichtigkeit offensichtlich ist oder von der KommAustria aus Anlass einer 
Mitteilung des Rechnungshofes im Zuge der Gebarungskontrolle eines 
Rechtsträgers festgestellt wurde. 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 
§ 7. (1) bis (4) … § 7. (1) bis (4) ... 

 (5) §§ 1 bis 4 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. yyy/2022 
treten mit 1. Juli 2023 in Kraft und finden auf Sachverhalte Anwendung, die sich 
nach dem 30. September 2023 ereignen. Bis zu diesem Datum hat auch die 
KommAustria die erforderlichen Vorkehrungen zur Erfüllung der Anforderungen 
nach § 3 Abs. 4 zu treffen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 4 
KommAustria-Gesetz – KOG 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 
Regulierungsbehörde Regulierungsbehörde 

§ 2. (1) … § 2. (1) … 
(2) Z 1 bis 2 … (2) Z 1 bis 2 … 

 3. Verwaltung und Vergabe der Mittel nach § 33.  3. Verwaltung und Vergabe der Mittel nach § 33, 
  4. Verwaltung und Vergabe der Mittel nach dem Qualitäts-Journalismus-

Förderungs-Gesetz (QJF-G), BGBl. I.Nr. xxx/2022. 
Zuständigkeit Zuständigkeit 

§ 13. (1) bis (4) Z 1 … § 13. (1) bis (4) Z 1 … 
 2. Medienförderung:  2.  Medienförderung: 

 a) Vertriebsförderung (Abschnitt II PresseFG 2004);  a) Vertriebsförderung (Abschnitt II PresseFG 2004); 
 b) Regionalförderung (Abschnitt III PresseFG 2004);  b) Regionalförderung (Abschnitt III PresseFG 2004); 
 c) Qualitätsförderung/Zukunftssicherung (Abschnitt IV PresseFG 2004);  c) Qualitäts-Journalismus-Förderung nach dem QJF-G; 
 d) Publizistikförderung (Abschnitt II PubFG);  d) Publizistikförderung (Abschnitt II PubFG); 
 e) Förderungen aus dem Fonds nach § 33.  e) Förderungen aus dem Fonds nach § 33. 

 3. Wahrnehmung der Aufgaben nach dem MedKF-TG.  3. Wahrnehmung der Aufgaben nach dem MedKF-TG. 
4. Abschnitt 4. Abschnitt 

Finanzierung der Tätigkeiten Finanzierung der Tätigkeiten 
§ 35. (1) Zur Finanzierung des in Erfüllung der Aufgaben nach § 2 Abs. 1 

Z 1 und 2, Z 4 bis 11, Z 13 und Abs. 2 und § 13 Abs. 4 Z 1 lit. d sowie des gemäß 
§ 39a entstehenden Aufwandes der KommAustria (Abs. 14) sowie des in 
Erfüllung der Aufgaben nach § 17 Abs. 1 Z 1, 2, 4 und 5 sowie Abs. 6a Z 1 und 2 
und Abs. 7 entstehenden Aufwandes der RTR-GmbH im Fachbereich Medien 
dienen einerseits Finanzierungsbeiträge und andererseits Mittel aus dem 
Bundeshaushalt. Der Zuschuss aus dem Bundeshaushalt in Höhe von 
2 250 000 Euro jährlich ist der RTR-GmbH in zwei gleich hohen Teilbeträgen per 

§ 35. (1) Zur Finanzierung des in Erfüllung der Aufgaben nach § 2 Abs. 1 
Z 1 und 2, Z 4 bis 11, Z 13 und Abs. 2 und § 13 Abs. 4 Z 1 lit. d sowie des gemäß 
§ 39a entstehenden Aufwandes der KommAustria (Abs. 14) sowie des in 
Erfüllung der Aufgaben nach § 17 Abs. 1 Z 1, 2, 4 und 5 sowie Abs. 6a Z 1 und 2 
und Abs. 7 entstehenden Aufwandes der RTR-GmbH im Fachbereich Medien 
dienen einerseits Finanzierungsbeiträge und andererseits Mittel aus dem 
Bundeshaushalt. Der Zuschuss aus dem Bundeshaushalt in Höhe von 
3 874 000 Euro jährlich ist der RTR-GmbH in zwei gleich hohen Teilbeträgen per 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
30. Jänner und 30. Juni zu überweisen und ist aus Einnahmen aus den Gebühren 
gemäß § 3 Abs. 1 RGG aufzubringen. Über die Verwendung dieser Mittel ist von 
der KommAustria und der RTR-GmbH jährlich bis 30. April des Folgejahres dem 
Bundeskanzler zu berichten und ein Rechnungsabschluss vorzulegen. Die 
Gesamtsumme des durch Finanzierungsbeiträge zu leistenden übrigen Aufwandes 
der RTR-GmbH darf jährlich höchstens 3 500 000 Euro betragen. Die genannten 
Beträge vermindern oder erhöhen sich ab dem Jahr 2022 in jenem Maße, in dem 
sich der von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarte 
Verbraucherpreisindex 2020 oder der an seine Stelle tretende Index des Vorjahres 
verändert hat. 

30. Jänner und 30. Juni zu überweisen und ist aus Einnahmen aus den Gebühren 
gemäß § 3 Abs. 1 RGG aufzubringen. Über die Verwendung dieser Mittel ist von 
der KommAustria und der RTR-GmbH jährlich bis 30. April des Folgejahres dem 
Bundeskanzler zu berichten und ein Rechnungsabschluss vorzulegen. Die 
Gesamtsumme des durch Finanzierungsbeiträge zu leistenden übrigen Aufwandes 
der RTR-GmbH darf jährlich höchstens 4 200 000 Euro betragen. Die genannten 
Beträge vermindern oder erhöhen sich ab dem Jahr 2025 in jenem Maße, in dem 
sich der von der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarte 
Verbraucherpreisindex 2020 oder der an seine Stelle tretende Index des Vorjahres 
verändert hat. 

(1a) ... (1a) ... 
 (1b) Zur Finanzierung des in Erfüllung der Aufgaben nach § 2 Abs. 1 Z 12 

entstehenden Aufwandes der KommAustria und des diesbezüglich in Erfüllung 
der Aufgaben als Geschäftsstelle entstehenden Aufwandes der RTR-GmbH sind 
die gemäß Abs. 1 aus dem Bundeshaushalt gewährten Mittel heranzuziehen. 

6. Abschnitt 6. Abschnitt 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 44. (1) bis (31) … § 44. (1) bis (31) … 
 (32) § 2 Abs. 2 Z 4, § 13 Abs. 4 Z 2 lit. c, § 35 Abs. 1b und § 45 Abs. 19 in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2022 treten mit 1. Juli 2023 in 
Kraft. § 35 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2022 tritt 
mit 1. Jänner 2024 in Kraft. Die für die Aufnahme der Tätigkeit der KommAustria 
und der RTR-GmbH in den durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr xxx/2022 
hinzutretenden Aufgabenbereichen notwendigen organisatorischen und 
personellen Maßnahmen können bereits vor dem Tag des Inkrafttretens getroffen 
werden. 

§ 45. (1) bis (18) … § 45. (1) bis (18) … 
 (19) Abweichend von § 35 Abs. 1 ist der RTR-GmbH im Kalenderjahr 2023 

per 1. August ein zusätzlicher Betrag in der Höhe von 748 000 Euro aus Mitteln 
des Bundeshaushalts zu überweisen. 
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